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1. Allgemeinverfügung der Stadt Kalkar vom 16.03.2020 zum Verbot von Veran-
staltungen, Versammlungen sowie sonstigen Zusammenkünften aufgrund 
SARS-CoV-2 

 
1. Alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen sowie Versammlungen, bei denen es zu  

einer Begegnung von Menschen kommt, sind unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden, so-
wohl in geschlossenen Gebäuden als auch unter freiem Himmel, ab sofort untersagt. Dieses Ver-
bot gilt auch für Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften. Aus-
genommen von diesem Verbot sind nur solche Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der  
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und -vorsorge zu dienen bestimmt 
sind. Dazu gehören beispielsweise Wochenmärkte, die der Nahversorgung der Bevölkerung  
dienen. 

 
2. Der Betrieb von Museen, Fitnessstudios, Spielhallen, Volkshochschulen, Musikschulen, sonstigen 

öffentlichen und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie Zusammenkünfte in 
Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind ab sofort untersagt.  

 
3. Der Zugang zu Restaurants, Gaststätten, Cafés, Eiscafés und Imbissbetrieben sowie Hotels für die 

Bewirtung von Übernachtungsgästen wird ab sofort beschränkt. Diesbezüglich sind folgende Auf-
lagen einzuhalten:  
Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der Besucherzahl auf höchstens 
4 Personen pro Tisch und Mindestabstände zwischen Tischen von 2 Metern, Aushänge mit Hin-
weisen zu richtigen Hygienemaßnahmen. 

 
4. Die Allgemeinverfügung gilt unbefristet. 

Sie erlischt, sobald eine gleichgerichtete Rechtsverordnung gem. § 32 IfSG durch das fachlich zu-
ständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen erlassen wird oder durch Aufhebung der 
zuständigen Behörde. 

 
5. Außerdem ordne ich für die Maßnahmen zu 1., 2. und 3. die sofortige Vollziehung an.  
 
6. Die Anordnungen der Allgemeinverfügung treten am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft. 
 
7. Erfolgt die Durchführung der Veranstaltung ohne Einhaltung der Festlegungen unter Ziffer 2 und 3, 

haftet der Veranstalter/Anbieter für alle durch die Verletzung seiner Pflichten resultierenden Fol-
gen. Bei Verstoß gegen Ziffer 2 und 3 dieser Allgemeinverfügung wird gem. § 75 Absatz 1 
Nr. 1 IfSG mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer einer vollziehbaren 
Anordnung nach § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG zuwiderhandelt. 

 
Rechtsgrundlagen: 
 
§§ 16, 28 Infektionsschutzgesetz i. V. m. §§ 2 und 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz - ZVO-IfSG - NRW vom 28.11.2000 
 
Begründung: 
 
Zu 1.: 

Werden gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) u. a. Kranke, Krankheitsverdächtige  
oder Ansteckungsverdächtige festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-
dächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die 
zuständige Behörde kann gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG u. a. Veranstaltungen oder sonstige Ansamm-
lungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten. Durch solche Zusammen-
künfte wird eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigt. Krankheitserreger im Sinne des  
Gesetzes sind gemäß § 2 Nr. 1 IfSG u. a. Viren. Bei dem SARS-CoV-2 handelt es sich um einen 
Krankheitserreger im Sinne des IfSG. Gemäß § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) sind die örtlichen Ordnungsbehörden die zuständigen 
Behörden. 
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Eine Übertragung des Virus findet von Mensch zu Mensch statt, vor allem durch Tröpfcheninfektionen. 
Dies erfolgt sowohl über die Schleimhäute der Atemwege als auch indirekt über die Hände, die mit den 
Schleimhäuten oder der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Das Risiko einer Ansteckung mit 
SARS-CoV-2 erhöht sich demnach für eine Person exponentiell mit der Anzahl der Menschen mit de-
nen sie in näheren Kontakt kommt. Durch Menschenansammlungen besteht die konkrete Gefahr, dass 
sich die Infektion in der Bevölkerung weiterverbreitet. 
 
Eine konkrete Gefährdung für die besonders schützenswerten Individualrechtsgüter Leben und  
Gesundheit liegt vor. Vor allem mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen steigt die 
Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe und ist als hoch einzuschätzen. Gerade in den letz-
ten Tagen ist ein starker Anstieg an Erkrankungen in Deutschland und NRW festzustellen. Dies gilt 
ebenso für bestätigte Todesfälle. Ohne geeignete Maßnahmen ist zudem eine Überlastung des Ge-
sundheitswesens möglich. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen gegen die Ausbreitung von SARS-CoV-2 sind nach der Risikobewertung 
des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom 13.03.2020 „massive Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes“ erforderlich. Ziel muss es sein, „die Infektionen in Deutschland so früh wie 
möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern“. Aus 
diesem Grund ist es erforderlich, jegliche sozialen Kontakte mit dem Ziel der Vermeidung von Infektio-
nen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich auf ein Minimum zu reduzieren. 
Dadurch soll die Zahl der gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich gehalten und Zeit gewonnen 
werden, um weitere Vorbereitungen zu treffen. 
Aus diesen Einschätzungen ist abzuleiten, dass gerade Veranstaltungen und Zusammenkünfte jeg-
licher Art ein hohes Gefährdungspotenzial mit sich bringen und abgesagt werden müssen.  
 
Laut aktuellem Erlass des Landes NRW zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie reduziert sich 
das Auswahlermessen der zuständigen Behörden regelmäßig dahingehend, dass nur die Absage oder 
zeitliche Verschiebung von Veranstaltungen bis zur Änderung der Gefährdungslage und Aufhebung der 
getroffenen Maßnahmen in Betracht kommt. Dies gilt für alle nicht zwingend notwenigen Veranstaltun-
gen. Nach dem Erlass hiervon ausgenommen sind notwendige Veranstaltungen, insbesondere solche, 
die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und 
-vorsorge zu dienen bestimmt sind. Zur Begründung verweist der Erlass auf die in kurzer Zeit rasante 
Verbreitung des Virus. Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 müssen 
weiterhin kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der Ausbrei-
tungsdynamik ergriffen und Infektionsketten unterbrochen werden. Durch die durch diese Maßnahmen 
erwartete verlangsamte Weiterverbreitung des Virus kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen 
werden, um im Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Personengruppen das Gesundheits-
system leistungsfähig zu halten. 
 
Die Untersagung jeder Veranstaltung, unabhängig von ihrer Personenzahl, ist geeignet, eine Eindäm-
mung der bereits stark gestiegenen Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu erreichen. Jeder nicht unbedingt 
notwendige soziale Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefährdungspotential, dass nur durch ein Ver-
bot von Veranstaltungen eine Weiterverbreitung der Infektionen mit SARS-CoV-2 in der Bevölkerung 
verhindert oder zumindest verlangsamt werden kann und dieses daher erforderlich ist. Dem gegenüber 
sind keine milderen Maßnahmen ersichtlich, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als 
eine Veranstaltung nicht durchzuführen. Die extrem hohen Risikofaktoren des Zusammentreffens von 
Personen bei Veranstaltungen, wie vor allem Dauer, Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten 
sowie die fehlende Rückverfolgbarkeit haben zur Folge, dass nur die Absage in Betracht kommt. 
Zwar werden die persönlichen Interessen von Veranstaltern an der Durchführung von Veranstaltungen 
sowie die Grundrechte aus Art. 2, Absatz 2, Satz 2, Art. 4, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 8 Grund-
gesetz eingeschränkt, jedoch ist die Maßnahme in Anbetracht der Sicherung der besonders schüt-
zenswerten Rechtsgüter Leben und Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der besonderen Risiko-
gruppen, angemessen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist das zeitlich unbefristete Verbot auch 
verhältnismäßig. 
 
Zu 2. und 3.: 

In Anlehnung an den Erlass des Landes NRW vom 15.03.2020 ist auch die Öffnung der aufgeführten 
Betriebe zum Schutz der Rechtsgüter Leben und Gesundheit der Bevölkerung untersagt bzw. ein-
geschränkt. Es liegen vergleichbar hohe Risikofaktoren wie bei der Durchführung von Veranstaltungen 
vor. Dies umfasst den über einen längeren Zeitraum stattfindenden intensiven Kontakt zwischen Per-
sonen.  
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Eine Zusammenkunft von Menschen in den genannten Betrieben ist im Sinne der Risikobewertung des 
RKI sowie des Erlasses des Landes NRW als nicht zwingend erforderlich zu bewerten. Die in 3. aufge-
führten Betriebe sind dahingehend zu unterscheiden, dass sie der allgemeinen Versorgung dienen.  
Des Weiteren gilt die Begründung, speziell hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, zu 1. 
 
Zu 5.: 

Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. Eine etwa-
ige Klage hat daher keine aufschiebende Wirkung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, einzulegen.  
Der Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-
re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV vom 24.11.2017 
BGBl. I S. 3803) 
 
Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage ist gegen die oben bezeichnete Behörde zu richten und muss den Kläger, Beklagten und 
Gegenstand des Klagebegehrens benennen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Kla-
gebegründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und der angefochtene Be-
scheid in Abschrift beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, müss-
te dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Hinweis der Verwaltung:  

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II des Landes NRW ist das einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger 
Kostenrisiken empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung zu 
setzen. Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis zufolge können in vielen Fällen so etwaige Unklarhei-
ten oder Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
Kalkar, den 16.03.2020 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

2. Allgemeinverfügung der Stadt Kalkar vom 17.03.2020 zur Festlegung von  
Besuchseinschränkungen und weiteren Maßnahmen für Krankenhäuser,  
Pflegeheime und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche 
Einrichtungen aufgrund SARS-CoV-2 

 
1. Besuche in den vorgenannten Einrichtungen sind ab sofort auf das Notwendigste zu beschränken. 

Zugelassen ist ein registrierter Besucher je Bewohner je Tag. Die Besuche sollen max. eine Stunde 
dauern, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren und nicht von Besuchern mit Atemwegs-
erkrankungen. Jeder Besucher ist hinsichtlich der Hygienevorgaben zu unterweisen.  

 
2. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind von der Einrichtung über persönliche Schutzmaßnahmen 

zu unterweisen und haben diese einzuhalten.  
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3. Besuche haben nur noch auf dem Zimmer stattzufinden, nicht mehr in Gemeinschaftsräumen.  
 

4. Die Allgemeinverfügung gilt unbefristet. 
Sie erlischt, sobald eine gleichgerichtete Rechtsverordnung gemäß § 32 IfSG durch das fachlich 
zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen erlassen wird oder durch Aufhebung der 
zuständigen Behörde. 

 
5. Außerdem ordne ich für die Maßnahmen zu 1., 2. und 3. die sofortige Vollziehung an.  
 
6. Die Anordnungen der Allgemeinverfügung treten am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
§§ 16, 28 Infektionsschutzgesetz i. V. m. §§ 2 und 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz - ZVO-IfSG - NRW vom 28.11.2000 
 
Begründung: 
 
Zu 1. - 3.: 

Werden gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) u. a. Kranke, Krankheitsverdächtige  
oder Ansteckungsverdächtige festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-
dächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die 
zuständige Behörde kann gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG u. a. den Zugang zu bestimmten Orten be-
schränken. Hierdurch wird eine Verbreitung von Krankheitserregern verhindert. Krankheitserreger im 
Sinne des Gesetzes sind gemäß § 2 Nr. 1 IfSG u. a. Viren. Bei dem SARS-CoV-2 handelt es sich um 
einen Krankheitserreger im Sinne des IfSG.  
 
Gemäß § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-
IfSG) sind die örtlichen Ordnungsbehörden die zuständigen Behörden. Laut aktuellem Erlass des Lan-
des NRW zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie reduziert sich das Auswahlermessen der  
zuständigen Behörden zur Anordnung einer restriktiven Besuchseinschränkung in den genannten Ein-
richtungen. 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland 
und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiter-
hin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2-Infektionen ist es erforderlich, weitere kontaktreduzie-
rende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung, der Ausbreitungsdynamik zu ergrei-
fen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch Husten, Nie-
sen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu Übertra-
gungen von Mensch zu Mensch kommen. 
 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört bei Einrichtungen, in denen Personen 
leben, die durch Erkrankung, Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonderen Risiko durch 
das Coronavirus ausgesetzt sind, auch eine Beschränkung der Ausbreitung. Hierzu gehören insbeson-
dere Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften für pflegebedürftige oder behinderte 
Menschen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen besonders schutzbedürftige Personen 
leben. 
 
Das Risiko einer Erkrankung steigt ab 60 Jahren stetig an. Der Krankheitsverlauf ist bei älteren Men-
schen mit einem höheren Risiko verbunden, da insbesondere dieser Personenkreis bedingt durch das 
weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer erkrankt. Auch verschiedene 
Grunderkrankungen, wie z. B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungs-
systems sowie Krebserkrankungen scheinen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu er-
höhen.  
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Gerade bei älteren Menschen mit vorbestehenden Erkrankungen ist das Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf höher als wenn nur ein Faktor vorliegt. Eine konkrete Gefährdung für die besonders 
schützenswerten Individualrechtsgüter Leben und Gesundheit liegt vor. Vor allem mit zunehmendem 
Alter und bestehenden Vorerkrankungen steigt die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe 
und ist als hoch einzuschätzen. Gerade in den letzten Tagen ist ein starker Anstieg an Erkrankungen in 
Deutschland und NRW festzustellen. Dies gilt ebenso für bestätigte Todesfälle. 
 
Die Besuchseinschränkungen sind geeignet, eine Eindämmung der bereits stark gestiegenen Ausbrei-
tung von SARS-CoV-2 zu erreichen und die Bewohner zu schützen. Jeder nicht unbedingt notwendige 
soziale Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefährdungspotential, dass nur durch eine Restriktive Ein-
schränkung der Besuchszeiten eine Weiterverbreitung der Infektionen mit SARS-CoV-2 verhindert wer-
den kann. Dem gegenüber sind keine milderen Maßnahmen ersichtlich, die gleich effektiv, aber weniger 
eingriffsintensiv sind. Ein Verbot von Besuchen wird explizit nicht angeordnet, da das Recht der  
Bewohner auf Kontakt, speziell mit Angehörigen, berücksichtigt wird. Die extrem hohen Risikofaktoren 
haben zur Folge, dass die Maßnahmen in Anbetracht der Sicherung der besonders schützenswerten 
Rechtsgütern Leben und Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der besonderen Risikogruppen, 
angemessen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist eine Besuchseinschränkung auch verhältnis-
mäßig. 
 
Insofern ist der in den o. a. Einrichtungen bzw. Wohngemeinschaften lebende Personenkreis beson-
ders vor einer Erkrankung an COVID-19 zu schützen und mögliche Infektionsgefahren (z. B. durch  
Kontakt mit Besuchern) sind weitestgehend zu minimieren. Es überwiegt das öffentliche Interesse  
gegenüber dem entgegenstehenden privaten Interesse.  
 
Zu 5.: 

Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. Eine etwa-
ige Klage hat daher keine aufschiebende Wirkung. 
 
Zu 6.: 

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe er-
folgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Kalkar. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, einzulegen.  
 
Der Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-
re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV vom 24.11.2017 
BGBl. I S. 3803) 
 
Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage ist gegen die oben bezeichnete Behörde zu richten und muss den Kläger, Beklagten und 
Gegenstand des Klagebegehrens benennen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Kla-
gebegründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und der angefochtene Be-
scheid in Abschrift beigefügt werden. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte,  
müsste dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
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Hinweis der Verwaltung:  

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II des Landes NRW ist das einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger 
Kostenrisiken empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu 
setzen. Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis zufolge können in vielen Fällen so etwaige Unklarhei-
ten oder Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
Kalkar, den 17. März 2020 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

3. Allgemeinverfügung der Stadt Kalkar vom 17.03.2020 zur Festlegung von  
Betretungsverboten für Reiserückkehrer aus Risikogebieten aufgrund 
SARS-CoV-2 

 
1. Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet im Ausland oder einer be-

sonders betroffenen Region in Deutschland entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch 
das Robert-Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit 
Rückkehr aus einem dieser Gebiete Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflegestellen, Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinder-betreuung in besonde-
ren Fällen“, Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) 
sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe), Kranken-
häuser, Pflegeheime und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrich-
tungen nicht betreten. 

 
2. Die Allgemeinverfügung gilt unbefristet. 

Sie erlischt, sobald eine gleichgerichtete Rechtsverordnung gemäß § 32 IfSG durch das fachlich 
zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen erlassen wird oder durch Aufhebung der 
zuständigen Behörde. 

 
3. Außerdem ordne ich für die Maßnahme zu 1. die sofortige Vollziehung an.  
 
4. Die Anordnungen der Allgemeinverfügung treten am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
§§ 16, 28 Infektionsschutzgesetz i. V. m. §§ 2 und 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz - ZVO-IfSG - NRW vom 28.11.2000 
 
Begründung: 
 
Zu 1.: 

Werden gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) u. a. Kranke, Krankheitsverdächtige  
oder Ansteckungsverdächtige festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-
dächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die 
zuständige Behörde kann gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG u. a. Personen verpflichten, bestimmte Orte 
nicht zu betreten. Hierdurch wird eine Verbreitung von Krankheitserregern verhindert. Krankheitserreger 
im Sinne des Gesetzes sind gemäß § 2 Nr. 1 IfSG u. a. Viren. Bei dem SARS-CoV-2 handelt es sich 
um einen Krankheitserreger im Sinne des IfSG. Gemäß § 3 der Verordnung zur Regelung von Zustän-
digkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) sind die örtlichen Ordnungsbehörden die zu-
ständigen Behörden. 
 

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland 
und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
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Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder von der Ausbreitung des Coronavirus besonders be-
troffenen Gebieten in Deutschland besteht eine erhöhte Gefahr, mit SARS-CoV-2 infiziert zu sein. Die 
Inkubationszeit für SARS-CoV-2 beträgt 14 Tage.  
 
Laut aktuellem Erlass des Landes NRW zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie reduziert sich 
das Auswahlermessen der zuständigen Behörden hinsichtlich der Rückkehrer aus den genannten Ge-
bieten dahingehend, dass für die Inkubationszeit ein Betretungsverbot für die genannten Einrichtungen 
zu erteilen ist. 
 
Nach den bisherigen Erkenntnissen ist eine besondere Gefährdungssituation für Kinder nicht ersicht-
lich. Sie können aber ebenso wie Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger von SARS-
CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertra-
gungsgefahr bei Kindern besonders hoch, weil gemeinsames Spielen körperlichen Kontakt der Kinder 
untereinander mit sich bringt. Des Weiteren können Hygienemaßnahmen von Kindern nicht in der Form 
eingehalten werden, wie bei Erwachsenen. Aus diesen Gründen ist die Anordnung eines Betretungs-
verbots für Rückkehrer aus einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet in Deutsch-
land geeignet, erforderlich und angemessen, um die Verbreitung der Infektion in Gemeinschaftseinrich-
tungen, in denen überwiegend Minderjährige betreut werden, zu unterbinden. Diese Anordnung betrifft 
die Kindertagespflege auch dann, wenn nur ein Kind betreut wird. Denn auch dann ist eine Übertragung 
auf weitere Kinder nicht ausgeschlossen. 
 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört bei Einrichtungen, in denen Personen 
leben, die durch Erkrankung, Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonderen Risiko durch 
SARS-CoV-2 ausgesetzt sind, auch eine Beschränkung der Ausbreitung. Hierzu gehören insbesondere 
Pflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften für pflegebedürftige oder behinderte Menschen und Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe, in denen besonders schutzbedürftige Personen leben. 
 
Das Risiko einer Erkrankung steigt ab 60 Jahren stetig an. Der Krankheitsverlauf ist bei älteren Men-
schen mit einem höheren Risiko verbunden, da insbesondere dieser Personenkreis - bedingt durch das 
weniger gut reagierende Immunsystem - nach einer Infektion schwerer erkrankt. Auch verschiedene 
Grunderkrankungen, wie z. B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssys-
tems sowie Krebserkrankungen scheinen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen.  
 
Gerade bei älteren Menschen mit vorbestehenden Erkrankungen ist das Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf höher als wenn nur ein Faktor vorliegt. Eine konkrete Gefährdung für die besonders 
schützenswerten Individualrechtsgüter Leben und Gesundheit liegt vor. Vor allem mit zunehmendem 
Alter und bestehenden Vorerkrankungen steigt die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe 
und ist als hoch einzuschätzen. 
 
Insofern ist der in den o. a. Einrichtungen bzw. Wohngemeinschaften lebende Personenkreis beson-
ders vor einer Erkrankung an COVID-19 zu schützen und mögliche Infektionsgefahren (z. B. durch Kon-
takt mit Besuchern) sind weitestgehend zu minimieren. Aus diesen Gründen ist die Anordnung eines 
Betretungsverbots für Rückkehrer aus einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet in 
Deutschland auch für stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe geeignet, erfor-
derlich und angemessen, um die Verbreitung der Infektion zu unterbinden. 
 
Zu 3.: 

Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. Eine etwa-
ige Klage hat daher keine aufschiebende Wirkung.  
 
Zu 4.: 

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe er-
folgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Kalkar. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, einzulegen.  
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Der Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-
re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV vom 24.11.2017 
BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage ist gegen die oben bezeichnete Behörde zu richten und muss den Kläger, Beklagten und 
Gegenstand des Klagebegehrens benennen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Kla-
gebegründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und der angefochtene Be-
scheid in Abschrift beigefügt werden. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, müss-
te dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Hinweis der Verwaltung:  

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II des Landes NRW ist das einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger 
Kostenrisiken empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu 
setzen. Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis zufolge können in vielen Fällen so etwaige Unklarhei-
ten oder Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
Kalkar, den 17. März 2020 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

4. Allgemeinverfügung der Stadt Kalkar vom 17.03.2020 zum Betretungsverbot 
von Gemeinschaftseinrichtungen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung 
von SARS-CoV-2 

 
1. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogischen Kinder- 

tageseinrichtungen und „Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ (Brückenprojekte) haben in  
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerinnen 
und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten bzw. Betreuungspersonen ab Montag, 
16. März 2020 bis zum 19. April 2020 den Zutritt zu Betreuungsangeboten zu untersagen. 

 
2. Auszunehmen von dem Verbot sind Kinder im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerinnen und 

Schüler, deren Erziehungsberechtigte bzw. Betreuungsperson eine unentbehrliche Schlüssel-
person ist. Diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Betreuung insbesondere durch Fami-
lienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Home-
office) nicht gewährleistet werden kann.  
 

Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der 
Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient.  
Dazu zählen insbesondere: Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsver-
sorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen  
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Tele-
kommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und 
der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.  
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3. Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine schriftliche Bestäti-
gung des jeweiligen Arbeitgebers bzw. Dienstvorgesetzten nachzuweisen. 

 
4. Ich ordne für die Maßnahmen zu 1., 2. und 3. die sofortige Vollziehung an.  
 
5. Die Anordnungen der Allgemeinverfügung treten am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft. 
 
Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese Anordnungen wird hingewiesen (§ 75 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 3 Infektionsschutzgesetz). 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
§§ 16, 28 Infektionsschutzgesetz i. V. m. §§ 2 und 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz - ZVO-IfSG - NRW vom 28.11.2000 
 
Begründung: 
 
Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 13.03.2020 
(„Aufsichtliche Weisung zum Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 
Nummer 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ab Montag, 16. März 2020, zur Verhinderung der weite-
ren Ausbreitung von SARS-CoV-2“) ist die Stadt Kalkar als zuständige örtliche Ordnungsbehörde nach 
§§ 28 IfSG, 3 ZVO-IfSG angewiesen, diese Allgemeinverfügung mit den darin enthaltenen Anordnun-
gen zu erlassen. 
 
Zur Begründung verweise ich auf den Erlass und die darin enthaltenen nachfolgenden Ausführungen, 
die mein Entschließungs- und Auswahlermessen binden. 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland 
und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiter-
hin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2-Infektionen ist es erforderlich, weitere kontaktredu-
zierende Maßnahmen zur Beeinflussung - insbesondere Verzögerung - der Ausbreitungsdynamik zu 
ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch Husten, Nie-
sen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu Übertra-
gungen von Mensch zu Mensch kommen. 
 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört daher auch eine Beschränkung der 
Ausbreitung in besonderen relevanten Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen und der Kinder-
tagespflege, wo Kinder auf engem Raum in Kontakt miteinander treten.  
 
Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen nach Ziffer 1 ist § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG. 
 
Zu 1.: 

In Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege kommt es zu zahlreichen Kontakten zwischen 
den Kindern und dem Betreuungspersonal. Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder zwar 
nicht schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, 
Überträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder sind zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Über-
tragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da kindliches Verhalten regelmäßig einen spontanen  
engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt.  
Das Einhalten disziplinierter Hygieneketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur 
Übernahme von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer entwicklungsange-
messenen Unterstützung durch Erwachsene. 
 
Diese Unterstützung kann in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege mit einer Vielzahl an 
betreuten Kindern seitens der Betreuungspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden.  
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Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hau-
se in die Familien getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine all-
gemeingültige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion zu verhindern. 
 
Zu 2.: 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versorgung der Bevöl-
kerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zutrittsbeschränkung zu Kindertagesein-
richtungen und der Kindertagespflege aufrechterhalten werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, 
die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Personengruppen nicht aufgrund des Betreu-
ungsbedarfs ihrer Kinder zu beeinträchtigen.  
Zu den üblichen Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen Ein-
richtung für Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der Unent-
behrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der zu betreuenden Kinder so gering wie möglich zu halten, 
damit einer weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. 
 
Andernfalls wäre die Maßnahme des Betretungsverbots von Kindertageseinrichtungen und der Kinder-
tagespflege nicht effektiv, wenn sich die Kinder in unveränderter Anzahl dort zu Betreuungszwecken 
aufhalten würden. 
 
Zu 3.: 

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs. 
 
Zu 4.: 

Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. Eine etwa-
ige Klage hat daher keine aufschiebende Wirkung. 
 
Zu 5.: 

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe er-
folgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Kalkar. 
 
Zu 6.:  

Die Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung ergibt sich aus § 75 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 IfSG. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, einzulegen.  
 
Der Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-
re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV vom 24.11.2017 
BGBl. I S. 3803) 
 
Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage ist gegen die oben bezeichnete Behörde zu richten und muss den Kläger, Beklagten und 
Gegenstand des Klagebegehrens benennen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Kla-
gebegründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und der angefochtene Be-
scheid in Abschrift beigefügt werden. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, müss-
te dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
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Hinweis der Verwaltung:  

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II des Landes NRW ist das einer verwaltungsgericht-lichen 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger 
Kostenrisiken empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu 
setzen. Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis zufolge können in vielen Fällen so etwaige Unklarhei-
ten oder Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
Kalkar, den 17. März 2020 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

5. Allgemeinverfügung der Stadt Kalkar vom 17.03.2020 zur Schulschließung auf-
grund SARS-CoV-2 

 
1. Alle öffentlichen Schulen nach dem SchulG (als Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 Nr. 3 

IfSG) werden ab dem 16.03.2020 bis zum 19.04.2020 geschlossen. 
 
2. Ausnahmen sind nach folgenden Maßgaben möglich: 
 

Zur Sicherstellung einer Übergangszeit, die es den betroffenen Personensorgeberechtigten er-
möglicht, sich auf die Folgen der Schließungen der unter Nr. 1. genannten Gemeinschaftseinrich-
tungen einzustellen, sind für den Zeitraum vom 16.03.2020 bis zum Ablauf des 17.03.2020 Nut-
zungen zu Betreuungszwecken zulässig. Ein Schulbesuch an den genannten beiden Tagen ist 
damit möglich, wenn die Personensorgeberechtigten dies so entscheiden. Außerdem sind Dienst-
besprechungen der an der jeweiligen Schule tätigen Lehrkräfte zulässig. 
 
Für den Zeitraum vom 18.03.2020 bis zunächst zum Ablauf des 03.04.2020 (letzter Schultag vor 
den Osterferien) sind von der Schließung der o. g. Gemeinschaftseinrichtungen ausgenommen: 
 
a) Betreuungsbedürftige Schülerinnen und Schüler - in der Regel der Jahrgangsstufen 1 bis 6 - 

als Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen, für die eine vor-Ort-Betreuung in den 
Schulräumlichkeiten zu den üblichen Unterrichtszeiten und den Zeiten einer Betreuung im of-
fenen Ganztag (OGS) sichergestellt werden muss, sofern eine private Betreuung insbesonde-
re durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten oder Arbeitsgestal-
tung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden kann, sowie 

 
b) die zur Wahrnehmung der vorgenannten Betreuungsaufgabe erforderlichen Lehrkräfte und 

sonstigen Kräfte, ferner Lehrkräfte der jeweiligen Schule zur Wahrnehmung dringend erfor-
derlicher Dienstgeschäfte (Abnahme von Prüfungen, Teilnahme an Konferenzen). 

 
Schlüsselpersonen im Sinne von Buchstabe a) sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätig-
keit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öf-
fentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere: 
 
Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie 
der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließ-
lich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr,Rettungsdienst und Katastrophenschutz), 
der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, 
ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von 
Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 

 
3. Die Notwendigkeit einer außerordentlichen schulischen Betreuung von Kindern der vorgenannten 

Personengruppen ist durch schriftliche Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers oder Dienstvor-
gesetzten gegenüber der Schulleitung nachzuweisen.  
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4. Ich ordne für die Maßnahmen zu 1., 2. und 3. die sofortige Vollziehung an. 
 
5. Die Anordnungen der Allgemeinverfügung treten am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
§§ 16, 28, 33 Infektionsschutzgesetz i. V. m. §§ 2 und 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz - ZVO-IfSG - NRW vom 28.11.2000 
 
Begründung: 
 
Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 13.03.2020 
(„Aufsichtliche Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen im Land Nord-
rhein-Westfalen ab Montag, den 16. März 2020, zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-
CoV-2“) ist die Stadt Kalkar als zuständige örtliche Ordnungsbehörde nach §§ 28 IfSG, 3 ZVO-IfSG an-
gewiesen, diese Allgemeinverfügung mit den darin enthaltenen Anordnungen zu erlassen. 
 
Zur Begründung verweise ich auf den Erlass und die darin enthaltenen nachfolgenden Ausführungen, 
die mein Entschließungs- und Auswahlermessen binden. 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-Cov-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland 
und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiter-
hin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, weitere kontaktreduzie-
rende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung, der Ausbreitungsdynamik zu ergrei-
fen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch Husten, Nie-
sen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu Übertra-
gungen von Mensch zu Mensch kommen. 
 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört daher auch eine Beschränkung der 
Ausbreitung in besonderen relevanten Einrichtungen wie Schulen, wo viele Menschen auf engem 
Raum in Kontakt miteinander treten. Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen nach Ziffer 1 
ist § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG. 
 
Zu 1.: 

In Schulen kommt es im Klassenverband und bei schulinternen Veranstaltungen zu zahleichen Kontak-
ten zwischen Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehr- und Aufsichtspersonal. Nach den bisherigen 
Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie Er-
wachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind 
zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da 
kindliches Verhalten, unter anderem in den Unterrichtspausen sowie der Nachmittagsbetreuung, regel-
mäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das Ein-
halten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernah-
me von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen 
Unterstützung durch Erwachsene. 
 
Diese Unterstützung kann in Schulen mit einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Lehr- und 
Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, dass 
sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hause in die  
Familien getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingül-
tige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion durch Schülerinnen und Schüler zu ver-
hindern. 
 
Zu 2.: 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versorgung der Bevöl-
kerung muss unter Berücksichtigung der Einstellung des Schulbetriebs aufrechterhalten werden.  



Amtsblatt der Stadt Kalkar  Nr. 9/2020 vom 19. März 2020   Seite 14  
 
 

 

Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Personen-
gruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu beeinträchtigen. Zu den Unterrichts- und 
Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung im Schulgebäude für betreuungsbe-
dürftige Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehr-
lichkeit ist erforderlich, um die Zahl der zu betreuenden Kinder so gering wie möglich zu halten, damit 
einer weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Andernfalls wäre die Maß-
nahme der Schulschließung nicht effektiv, wenn sich zugleich die Schülerinnen und Schüler in unver-
änderter Anzahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden. 
 
Zu 3.: 

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs. 
 
Zu 4.: 

Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. Eine etwa-
ige Klage hat daher keine aufschiebende Wirkung. 
 
Zu 5.: 

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe er-
folgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Kalkar. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, einzulegen.  
 
Der Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-
re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV vom 24.11.2017 
BGBl. I S. 3803) 
 
Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage ist gegen die oben bezeichnete Behörde zu richten und muss den Kläger, Beklagten und 
Gegenstand des Klagebegehrens benennen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Kla-
gebegründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und der angefochtene Be-
scheid in Abschrift beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, müss-
te dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Hinweis der Verwaltung:  

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II des Landes NRW ist das einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger 
Kostenrisiken empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu 
setzen. Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis zufolge können in vielen Fällen so etwaige Unklarhei-
ten oder Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
Kalkar, den 17. März 2020 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 


